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8. Juni 2011
Das Departement für Inneres und Volkswirtschaft teilt mit:

Geoinformationsgesetz: Vernehmlassung zu den Verordnungen 
I.D. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die Verordnungsentwürfe zum Geoinformationsgesetz zur Kenntnis genommen und das Departement für Inneres und Volkswirtschaft ermächtigt, dazu eine externe Vernehmlassung durchzuführen. Die Verordnungen regeln die technischen Einzelheiten zum schlank gehaltenen Geoinformationsgesetz.

Das kantonale Geoinformationsgesetz ist derzeit in Behandlung durch den Grossen Rat. Die Beratungen sind unterdessen so weit fortgeschritten, dass nun das dazugehörende Verordnungsrecht vorgelegt werden kann. Das kantonale Geoinformationsgesetz ist ein Rahmengesetz, das in kurzer Form die notwendigen Regelungen trifft, ohne sich in den technischen Details zu verlieren. Es enthält im Wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen für das Erheben, Nachführen und Verwalten sowie den Zugang und die Nutzung von Geobasisdaten des kantonalen Rechts und von anderen Geodaten. 

Das Verordnungsrecht ist umfangreicher als das Geoinformationsgesetz selbst. Vorgesehen sind drei Verordnungen: die Verordnung zum Gesetz über Geoinformation, die Verordnung über die amtliche Vermessung sowie die Verordnung über die Gebühren für Geodaten. Die Verordnung zum Gesetz über Geoinformation beinhaltet den Hauptteil der Vollzugsbestimmungen zum kantonalen Geoinformationsgesetz. Im Wesentlichen regelt die Verordnung die Mitwirkung des GIS-Verbunds beim koordinierten Vollzug des Gesetzes, sie schreibt verbindlich den digitalen Leistungskataster vor und sie legt die Organisation des ÖREB-Katasters (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) fest. Sie macht weitere Aussagen über die Geodaten- und Darstellungsmodelle, über die Verfügbarkeit und Archivierung, den Zugang und die Nutzung sowie über den Datenaustausch zwischen Kanton, Gemeinden und Betrieben.
Die amtliche Vermessung regelte bis anhin eine gleichnamige Verordnung des Regierungsrates, die nun zu ersetzen ist. Die wichtigsten Bestimmungen für den Bereich der amtlichen Vermessung sind neu im kantonalen Geoinformationsgesetz enthalten. Die ergänzenden Regelungen können zum grössten Teil aus der bestehenden Verordnung übernommen werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Bestimmungen zur Vermarktung, zu den geografischen Namen sowie zur Nachführung und zum Unterhalt. Die dritte Verordnung schliesslich, die Verordnung über die Gebühren für Geodaten, regelt die Gebühren für den Bezug von Daten und Produkten der amtlichen Vermessung, der Orthofotos sowie für deren Nutzung zum Eigengebrauch und für gewerbliche Zwecke. 
Im Rahmen der Vernehmlassung, die bis zum 9. September 2011 dauert, können sich unter anderem alle im Grossen Rat vertretenen Parteien, alle politischen Gemeinden sowie zahlreiche Verbände äussern.
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